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DER FOURIER Gersau, Mai 1958

Erscheint monatlich
31. Jahrgang Nr. 5

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandesi und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Hedaktion Amtlich beglaubigte Auflage 6333 Exemplare

VON MONAT ZI) MONAT

Tin /um//sc7ier T.wimenfu//:

Die ausserordentlichen Instruktionsdienste
für Territorialkompagnien und Ortswehren

Auch wenn man in den Annalen unserer Militärgesetzgebung sehr weit zurückblättert, wird man
kaum auf eine Vorlage stossen, die ein so abenteuerliches Schicksal erlebt und die die verantwort-
liehen Stellen immer wieder vor derart heikle, rechtliche Probleme gestellt hat, wie die ausser-
ordentlichen Instruktionsdienste für Territorialkompagnien und Ortswehren. Selbst gewiegten
Staatsrechtlern hat diese Vorlage fortlaufend schwierigste, juristische Knacknüsse aufgegeben und
sie immer wieder vor Fragen gestellt, die in dieser Form noch nie zu entscheiden waren. Es mag
darum von Interesse sein, die bewegte Leidensgeschichte dieses «juristischen Unikums» etwas
näher zu betrachten — sie ist auch für Nichtjuristen nicht ohne Reiz.

Unter dem unmittelbaren Eindruck der Geschehnisse in Ungarn und im Suezkanalgebiet nahm
der Nationalrat in der Dezembersession 1956 ein Postulat semer erteei/erfert Mih'färkommission
an, das den Bundesrat einlud, unverzüglich eine zusätzliche, auf dienstlicher oder ausserdienst-
licher Grundlage beruhende Ausbildung der Truppe, insbesondere in der Panzerabwehr, an die
Hand zu nehmen. Der Bundesrat kam dieser Aufforderung in zweifacher Hinsicht nach:

a) Für die Offiziere ordnete der Bundesrat mit Beschluss vom 29. Januar 1957 m eigener Tom-
petenz eine Verlängerung der Kadervorkurse des Jahres 1957 um 3 bis 4 Tage an; in diesen
sollte das Schwergewicht der Ausbildungsarbeit auf der Panzerabwehr liegen. Ausserdem wurden
mit einem Bundesratsbeschluss vom 29. März 1957 besondere Übungen für die Mobilmachungs-
Stäbe sowie einige Offizierskurse angeordnet.

b) Auf Antrag des Bundesrates haben die eidgenössischen Reite mit einem dringlichen Rundes-
besc/i/uss für die Jahre 1957 bis 1959 die Durchführung von ausserordentlichen, zusätzlichen
Instruktionsdienstleistungen beschlossen. Diese Dienste umfassen einerseits Truppenkurse
von Formationen der Landwehr und des Landsturms, die normalerweise nur selten oder nie
einrücken, und anderseits zusätzliche Kaderkurse für Offiziere und LJnteroffiziere.

Die eidgenössischen Räte sind jedoch bei ihrem am 21. März J957 gefassten Beschluss dem Antrag
des Bundesrates nicht in allen Teilen gefolgt. Vielmehr wurden schon in der Eintretensdebatte
zu dem Geschäft im Nationalrat die vorgeschlagenen A'urse der Territorialkompagnien und der
Ortsuiehren aus der Vorlage herausgenommen und zur Neuüberprüfung an den Bundesrat zurück-
gewiesen. Der Widerstand, der sich im Nationalrat gegen die zusätzlichen Dienstleistungen der
Territorialkompagnien und der Ortswehren geltend machte, hatte seine Gründe einerseits in
grundsätzlichen Überlegungen, indem die ältesten Jahrgänge vor zusätzlichen Diensten bewahrt
werden sollten; anderseits wurde den Kursen der Vorwurf gemacht, dass darin aus Material-
gründen keine genügende Panzerabwehrausbildung betrieben werden könne.
Nach erneuter Prüfung des Sachverhalts kam der Bundesrat zum Schluss, dass im Interesse der
Erhöhung der Kampfkraft dieser Formationen auf die Durchführung der zusätzlichen Kurse für
die Territorialkompagnien und Ortswehren nicht verzichtet werden sollte. Er vertrat dabei die
Meinung, dass etwa ein Düffel dieser Kurse noch im Jahre 7,957, der Rest im Jahre /958 durch-
geführt werden sollte; ausserdem nahm er in Aussicht, das Ausbildungsprogramm der Kurse
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